
Corona-Regeln in den Friedhofskapellen

Mitgliedsgemeinden

• Stadt Bad Nenndorf
• Gemeinde Haste
• Gemeinde Hohnhorst
• Gemeinde Suthfeld

Aufgrund der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 03.04.2022 heben wir das
Hygienekonzept für die Friedhöfe der Samtgemeinde Nenndorf mit sofortiger
Wirkung auf.

Die bisherigen Einschränkungen werden demnach ebenfalls aufgehoben.

Die Friedhofsverwaltung empfiehlt dennoch weiterhin:

- Das Tragen einer FFP2-Maske zum Schutz besonders gefährdeter Menschen
und an Orten, wo kein Abstand eingehalten werden kann.

- Das Durchführen regelmäßiger Tests um die Gefahr des Weitertragens von
Viren zu minimieren.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute für
die Zukunft.

Die Friedhofsverwaltung

Besuchszeken Rathaus:

Mo. 9-12 u.14-15.3OUhr
Di. ÷ Fr. 9-12 Uhr/Mi. geschlossen
00. 9-12u.15-l7Uhr

Besuchszeiten Bürgerbüro:

Mo. 8.30 - 18 Uhr! Di. 7.30 - 13 Uhr! Mi. geschlossen
00. 8.30 - 19 Uhr! Fr. 8.30 - 13 Uhr
Jeden 1. Samstag im Monat 9- 12 Uhr

Bankverbindungen Samtgemeindekasse Nenndorf:

Sparkasse Schaumburg
IBAN DE9O 2555 14800550200521 IBIC NOLADE21SHG

Volksbank in Schaumburg eG.
IBAN DE73 2559 1413 7310 7417 001 BIC GENODEF1 BCK

SAMTGEMEINDE NENNDORE

DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER

Samtgemeinde Nenndorf Rodenberger Allee 1331542 Bad Nenndorf

Termine außerhalb der Offnungszeiten können telefonisch vereinbart werden.


